
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/9/12 4Ob52/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1972

Norm

HbG §18

HbG §22

HbG §28

Rechtssatz

Da es dem Hausbesorger jedenfalls freistehen muß, das Dienstverhältnis seinerseits durch Aufkündigung zu lösen,

kann es nicht zweifelhaft sein, daß auch eine einvernehmliche Au6ösung des Hausbesorgerdienstverhältnisses

rechtlich möglich ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 52/72

Entscheidungstext OGH 12.09.1972 4 Ob 52/72

Veröff: MietSlg 24510 = SozM IA/d,1019 = ZAS 1973,223 (zustimmend Wresonnig) = Arb 9211

Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis
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